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für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,20 Danziger Gulden.

Nr. 45 Neuteich, den 27. Oktober 1926

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. ------- ----------

veratungsstellen des Nreiswohlfayrtsamtes.
Liegsiitzss im Kreishause an jedem Mittwoch

um w Uhr für''Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um i l Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Nerrteich im waisenhause Dienstag, den 9. November 1926 
nachm. um 1 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 

um 2 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;
in der Schule Dienstag, den so. November 1926 

nachm. um 2 Uhr für Säuglinge, Schwangere und Kinder, 
um 5 Uhr für Krüppel und Lungenkranke;

Die Beratung ist unentgeltlich.
In den Beratungsstellen wird eventl. die Aufnahme in die 

Staatliche Frauenklinik Danzig-Langfuhr als Hausschwangere ver
mittelt. Sie ist jedoch nur dann möglich, wenn die Schwangere noch 
wenigstens 2 Monate vor ihrer Niederkunft steht.

Tiegenhof, den 22. Oktober 1926.
Kreiswohlfahrtsamt

Nr. 2. ------------------
Staatshandbuch der Freien Stadt Danzig.

vom Statistischen Landesamt der Freien Stadt Danzig ist ein 
Staatshandbuch der Freien Stadt Danzig herausgegeben. Es gliedert 
sich in einen Behörden- und einen Statistischen Teil. Während der erste
re sämtliche Staats- und Kommunalbehörden der Freien Stadt Dan- 
ziq, die wirtschaftlichen Körperschaften und Berufsvertretungen des 
öffentlichen Recbts, die Kirchengemeinschaften und Religionsgesell- 
schaften, sowie schließlich die auswäctigen Vertretungen in Danzig 
umfaßt, enthält der Statistische Teil Abhandlungen auf den verschie
densten Gebieten, wie z. B.: Klimatische Verhältnisse, Gebiet und 
Bevölkerung, Entwicklung und Bewegung der Bevölkerung, die Land- 
und Forstwirtschaft, das Gewerbe, der Außenhandel, der Verkehr, 
Geld- und Kreditwesen, Arbeitsmarkt, Versicherungswesen usw. )n 
einem Anhänge ist noch eine Übersicht über die Zusammensetzung der 
vorläufigen Regierung (des Staatsrates), der verfassunggebenden 
Versammlung und des Senats von der ersten Wahl bis zur Gegen
wart, sowie das Verzeichnis der internationalen Verträge, an denen 
Danzig beteiligt ist, angefügt.

Das 376 Seiten starke Werk kostet bei unmittelbarem Bezüge 
vom Statistischen Landesamt in Danzig ^o.— G. Falls die Nachge
ordneten Behörden (Amtsvorsteher, Gemeindevorsteher und Standes
beamte) für das Buch Znterresse haben, können Bestellungen auch 
hierher gerichtet werden. Im Büro des Kreisausschuffes (Zimmer 
Nr. 2l) liegt ein Exemplar zur Einsicht aus.

Tiegenhof, den ^9. Oktober 492s.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 
Nr. 3. ------------------

Wandergewerbescheine für 1927.
Diejenigen Personen, die im Jahre (927 ein der 

Steuer vom Gewerbebetrieb im Umherziehen unterliegendes 
Gewerbe ausüben wollen, werden hierdurch aufgefordert, 
die Anmeldung schon jetzt zu bewirken, da bei späterer 
Anmeldung nicht damit gerechnet werden kann, daß die 
Wandergewerbescheine vor Beginn des neuen Jahres zur 
Einlösung bereit liegen.

Die Anmeldung muß bei der Polizeibehörde des 
Wohnortes des Antragstellers oder bei dem für den Aufent
haltsort desselben zuständigen Amisvorsteher erfolgen.

Bei der Beantragung der Wandergewerbescheine ist 
folgendes zu beachten:

Die Art des Gewerbebetriebes, sowie die Art der 
Fortschaffungsmittel für waren und Personen (Tragkorb, 
Handwagen, Fuhrwerk, Anzahl und Art der Zugtiere) 
u,w.) find genau anzugeben.

Etwaige Begleiter find namhaft zu machen.
Die mit den Anträgen einzureichenden Lichtbilder 

dürfen nicht auf festen Karton aufgezogen und verschworn, 
men oder beschädigt sein. Zweckmäßig ist es, Lichtbilder 
einzureichen, die den Betreffenden in einer Kleidung zeigen, 
wie er sie bei der Ausübung seines Gewerbes trägt.

Personen, die ein stehendes Gewerbe angemeldet ha
ben und nur innerhalb ihres Wohnsitzes hausieren wollen, 
bedürfen eines Wandergewerbescheines nicht. Auf die Ver
ordnung des Senats vom 3. 9- 1925 betreffend die Aus
übung des Wandergewerbes (Staatsanzeiger für 1925 
Seite 298), nach welcher die Gemeindebezirke (Ohra, Emaus, 
Bürgerwiesen, Brentau,Groß-waIddorf,Klein-walddorf und 
der Stadtkreis Zoppot hinsichtlich der Ausübung des Wan
dergewerbes im Sinne des H 55 Abs. I der Gewerbever
ordnung mit dem Stadtkreis Danzig gleichgestellt werden, 
wird hingewiesen.

Suchen die Znhaber eines stehenden Gewerbes sowie 
deren Reisende oder Vertreter außerhalb des (Ortes der 
gewerblichen Niederlassung bezw. der gewerblichen Nieder
lassung ihres Geschäftsherrn Warenbestellungen auf und 
liefern unmittelbar nach Entgegennahme der Bestellung die 
bereits mitgeführte Ware, so wird ein Wandergewerbesckem 
auch benötigt.

Ferner ist für das Aufsuchen von Warenbestellungen 
unter Mitführen von Mustern ein Wandergewerleschein 
erforderlich, sofern nicht nur Bestellungen bei Kaufleuten 
in deren Geschäftsräumen oder bei solchen Personen aus
gesucht werden, in deren Geschäftsbetriebe Waren der an
gebotenen Art Verwendung finden.

Gleichzeitig wi^d noch darauf aufwerksam gemacht, 
daß sich jeder, der das Wandergewerbe ausübt, ohne im 
Besitz eines Wandergewerbescheines zu sein, gemäß HZ 6, 
8 und (2 des Gesetzes vom 5. 5 2^ (Gesetzblatt (92^ 
Seite 2H7) strafbar macht, und daß die Einlegung eines 
Recbtsmittels gegen die Höhe der festgesetzten Wanderge
werbesteuer die Verpflichtung zur Einlösung des Wander- 
gewerbescheines nicht aufhebt, wenn der Pflichtige schon 
vor der Entscheidung des Rechtsmittels das Gewerbe aus- 
üben will.

Danzig, den (9. (Oktober 1926.
Steueramt III.

Die (Ortsbehörden des Kreises ersuche ich, vorstehende 
Bekanntmachung zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.

Die (Ortspolizeibehörden des Kreises ersuche ich, die 
Anträge auf Erteilung von Wandergewerbescheinen bis 
zum 20. 11. 1926 hier einzureichen, damit die Scheine 
rechtzeitig vor dem (. Januar zugestellt werden können, 
wer im Jahre 1927 handelt, bevor er den neuen Wan
dergewerbeschein in Händen hat, macht sich strafbar.

Bei der Einreichung der Nachweisungen ersuche ich 
um Angabe des schätzungsweise Jahresumsatzes, Iahres- 
vertrages sowie des Betriebskapitals.

Tiegenhof, den 25. Oktober 1926.
Der Landrat.

Nr. q. ---------------------

Unterfuchungstermine f. Wandergewerbepserde.
Für den Monat November d. Js. werden für die Untersuchung 

der im Wandergewerbe benutzten Pferde nachstehende Termine test- 
gesetzt:
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Tiege^thss: Montag, den s. November d. Js., vormittags 9 Uhr 
vor der Wohnung des Regierungs- und Veterinär
rats.

Simonsdors: Montag, den 8- November d. Js., mittags I Uhr 
vor dem Bahnhof.

Nenteich: Freitag, den 26. November d. Js., mittags 12^5 Uhr 
vor dem Hotel Deutsches Haus.

Die Orts- und Polizeibehörden des Rreises ersuche ich, die Ter
mine ortsüblich bekanntzumacken.

Tiegenhof, den 22. Oktober 1926.
Der Landrat.

Nr. 5. ------------------
Schau der offenen Schornsteine.

Die rückständigen Herren Amtsvorsteher werden hierdurch an 
Erledigung meiner Bekanntmachung vom 17. September 1926 (Rreis- 
blatt Nr. 39) betreffend Erstattung der Prüfungsberichte über die 
Schau der offenen Schornsteine erinnert. Dem Eingang der Prüfungs
berichte sehe ich nunmehr bis zum 10. n- d. Js. entgegen.
Fehl«rnzeige ist erforderlich

Tiegenhof, den 25. Oktober 4925.
Der Landrat

Nr. 6 -----------------
Meßtischblätter.

Die mit der Einreichung der Nachträge zu den Meßtischblättern 
rückständigen Ortspolizeibehörden ersuche ich, dieselben bestimmt bis 
zum ^0. November 1926 nach hier einzureichen.

Tiegenhof, den 25. Oktober 1926.
Der Landrat.

Nr. 7. ------------------
Pflegestelle.

Für einen Rnaben, 7 Jahre alt, evangelisch, wird von sofort eine 
Pflegestelle im evangeliscken Hause gesucht.

Tiegenhof, den 18. Oktober 1926.
Wohlfahrtsamt des Kreises Gr Werder

Nr. 8. ------------------
Personalien.

Der Arbeiter Johann Salewski-Gr. Lichtenau ist als Schöffe 
dieser Gemeinde von mir bestätigt.

Tiegenhof, den 46. Oktober 1926.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.
Nr. 9. ------------------

Schweinepest.
Unter dem Schweinebestanoe des Hofbesitzers Janzen in Gnojau 

ist amtstierärztlich Schweinepest festgestellt.
Tiegenhof, den 25. Oktober 1926.

Der Landrat.
Nr. 10. ------------------

viehseuchenpolizeiliche Anordnung.
ZUM Schutze gegen die Maul- und Rlauenseuche wird auf Grund 

der tztz 18 ff- des viehseuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichs- 
setzblatt Seite 519) folgendes bestimmt:

Nachdem unter den Rlauenviehbeständen der Hofbesitzer:
1. Seikowski, Frau walenda, Griese und Lippitz-Gr. Montau,
2. Max Will-Tiegenhagen,
3. Hermann Friesen-Oclofferfelde,
4. Emil Ogrzey-Schöneberg,
5. Gustav Rrüger-Grenzdorf A,
6. Daniel und Gehrmann-Walldorf,
7. V^to Reuß-Rrebsfelde,

8. Hirsch-Trappenfelde,
9. Ed. wiens^pordenau,

10. Eorn. Lpp und Lorn. Lnß-Warnau,
11. Lange-Petershagen,
12. Hermann Rohde-Dammfelde,
13. Franz Fast°Schadwalde
1H. Dück 6c Thießen-Gr. Lichtenau,
15. Wiens-Stobbendorf,
16. Eonrad vollerthun.Mielenz,
17. Bench-Zeyersvorderkampen,
18. Preiskorn-Linlage

Maul- und Rlauenseuche ausgebrochen ist, werden Sperrbezirke ge
bildet, die aus den Gehöften und den gesamten Ländereien der vor
stehend aufgesührten Besitzer bestehen.

8 2.
Auf die Sperrgebiete findet die viehseuchenpolizeiliche Anordnung 

des Herrn Regierungspräsidenten vom 1s. April 1914 (abgedruckt im 
Rreisblatt Nr. 18 für 1926) Anwendung.

8 s.
Diese viehseuchenpolizeiliche Anordnung tritt mit dem Tage der 

Veröffentlichung in Rraft.
8 4-

Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden, wenn sie 
vorsätzlich geschehen, gemäß Z 74 Absatz 1 Nr. Z des viehseuchen
gesetzes vom 26. Juni 1909 (Reichsgesetzblatt Seite 519) mit Ge
fängnis bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe von 30 bis zu 6000 G, 
im übrigen auf Grund des H 76 Ziffer 1 a. a. O. bis zu 300 G. 
oder mit Haft bestraft.

Tiegenhof, den 25. Oktober 1926.
Der Landral.

Nr. U. ------------------
Maul- und Nlauenseuche.

Die Maul- und Rlauenseuche ist erloschen unter den Rlauenvieh- 
deständen der Hofbesitzer:

1. Jakob Wiebe und Rausch-Tiege,
2. Jaekel und Rlatt-Gr. Lesewitz,
z. Flindt-Gertzen-Gr. Mausdorf,
4. Joh. Rarsten III - Jungfer,
5. Peter Rogalski-Rl. Mausdorferweiden,
6. Moldenhauer-Stadtfelde,
7. Richard wiebe und Eduard Sielmann-Bröske,
8. Heinrich Zörnack-Heubuden,
9. Bernsau-Warnau,

10. Theodor Hrllwig und Joh. Tötz-Schöneberg.
Als freie Gebiete werden hiermit erklärt:

s) die Gemeinden Tiege, Gr. Lesewitz und Gr. Mausdorf,
b) die unter lfd. Nr. h bis 9 aufgeführten Besitzungen.

Von den bestehenden Spercbezirken wird
s) der bperrbezirk Schöneberg beschränkt auf die Besitzungen der 

Hofbesitzer Felder, Geschw. Epp, Tischler Jakob Schmidt, Al
bert Rlcin und Emil Ogrzes,

b) der Sperrbezirk Besitzung Peter Fröse-Vrlofferfelde auf dessen 
erstes Grundstück.

Tiegenhof, den 25. Oktober 1926.
__________________Der Landral_________________

Bekanntmachungen anderer Behörden.
wegefperre.

Der öffentliche Weg von warnau über Heubuden nach Gr. 
Lichtenau ist vom 2. bis 6. November d. Js. wegen Drummenle- 
gung gesperrt.

warnau, den 20. Oktober 1926.
Der Amtsvorsteher.
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